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A) Anlass der Änderung, Planungsrechtliche Voraussetzungen 

Für den Bereich östlich der Straße „Am Bierweg“ im Süden der Ortslage Friedberg liegt 
der seit 27.05.1995 rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 51/III „zur Errichtung einer 
Grundschule in Friedberg - Süd“ vor. Mit dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 
51/III wird für den Änderungsbereich östlich der Straße „Am Bierweg“ eine Fläche für die 
Entwicklung einer Grundschule mit zugehörigen Sport- und Stellplatzflächen etc. pla-
nungsrechtlich gesichert (Gemeinbedarfsfläche nach § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB mit der 
Zweckbestimmung „Schule mit Schulsportanlagen“). In diesem Zusammenhang wurden 
die erforderlichen Vorgaben für eine bauliche Entwicklung der Grundschule (Maß der bau-
lichen Nutzung, bauliche Gestaltung, Grünflächen etc.) definiert. Anhand dieser Vorgaben 
wurde in den 1990er Jahren das Schulgebäude der Grundschule Friedberg - Süd errichtet 
und die entsprechenden Freianlagen hierzu angelegt. 

  
Auszug rechtsverbindlicher BP Nr. 51/III © Stadt Friedberg  

Aufgrund der steigenden Nachfrage und zur Optimierung des Schulbetriebes strebt die 
Stadt Friedberg nun an, die Grundschule Süd zu erweitern und neu zu strukturieren (Nach-
verdichtung). Im Zuge der Planungen der Stadt Friedberg soll der rechtskräftige Bebau-
ungsplan Nr. 51/III entsprechend geändert werden. Die vorgesehenen Änderungen be-
treffen neben der planungsrechtlichen Sicherung von bereits bestehenden Strukturen 
(Grundschule, Kindertagesstätte, Sport- und Außenanlagen, etc.) auch die Aufnahme von 
neuen baulichen Anlagen sowie die Versetzung / Neuordnung diverser Bäume. Zudem 
soll die bestehende verkehrliche Erschließung (Wendehammer) in die Änderungsplanung 
integriert und somit ebenfalls planungsrechtlich gesichert werden. Ziel der Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 51/III ist demnach, eine Erweiterung und einen bedarfsgerechten 
Umbau der Grundschule Süd planungsrechtlich zu sichern. Infolge der Lage der nach zu 
verdichtenden Fläche im baulichen Innenbereich kann die Änderung des Bebauungspla-
nes Nr. 51/III im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt werden.   

Nachdem trotz der zeichnerischen und textlichen Änderungen/Konkretisierungen des Be-
bauungsplanes die Grundzüge der Planung innerhalb des Baugebietes „zur Errichtung 
einer Grundschule in Friedberg - Süd“ weiterhin gewahrt werden können und die Ände-
rungen auch noch mit dem beabsichtigten städtebaulichen Konzept der Ursprungspla-
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nung vereinbar sind, kann aus Sicht der Stadt Friedberg für den rechtsverbindlichen Be-
bauungsplan (rechtsverbindlich seit 27.05.1995) die 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 51/III zur Errichtung einer Grundschule in Friedberg - Süd vorgenommen werden. 

B) Art der baulichen Nutzung 

Als Art der baulichen Nutzung wird für das Änderungsgebiet im Rahmen der 1. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 51/III weiterhin eine Fläche für Gemeinbedarf nach § 9 Abs. 1 
Nr. 5 BauGB mit der Zweckbestimmung „Schule“ festgesetzt. Mit der Konkretisierung der 
Zweckbestimmung in der Planzeichnung (Ergänzung „Sozialen und sportlichen Zwecken 
dienende Gebäude und Einrichtungen“) und der Ergänzung der textlichen Festsetzungen 
hierzu mit detaillierten Vorgaben zu den innerhalb des Änderungsgebietes zulässigen Nut-
zungen kann den Bestrebungen der Stadt Friedberg zur Erweiterung, Umplanung und 
Modernisierung des Schulgebäudes mit den zugehörigen Freianlagen angemessen Rech-
nung getragen werden. 

In diesem Zuge soll neben der Bestandssicherung auch die Errichtung neuer Gebäude 
bzw. baulicher Anlagen ermöglicht werden. Im südlichen Bereich des überplanten Areals 
in unmittelbarem Anschluss an das bestehende Rasenspielfeld soll ein neuer Außenge-
räteraum zur Lagerung insbesondere von Sportgeräten entstehen. Zur temporären Ergän-
zung des Angebotes der Mittagsbetreuung für die Schulkinder sollen neben der geplanten 
Gebäudeerweiterung zudem nördlich und südwestlich des Schulgebäudes zwei Contai-
neranlagen aufgestellt werden. 

Zudem bieten die ergänzten Festsetzungen die Möglichkeit zur planungsrechtlichen Si-
cherung der bestehenden Kindertagesstätte mit den hierzu erforderlichen Räumen im 
südöstlichen Bereich des Bestandsgebäudes.  

Mit den Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung können zwischen dem Schulbetrieb 
und der Einrichtung der Kindertagesstätte auch Synergieeffekte geschaffen werden.    

C) Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, Ab-
standsflächen  

Mit der Definition der Baugrenzen sollen die überbaubaren Grundstücksflächen grund-
sätzlich auf den baulichen Bestand abgestellt werden. Zudem sollen aufgrund der genann-
ten Bestrebungen der Stadt Friedberg gewisse Erweiterungsmöglichkeiten des baulichen 
Bestandes planungsrechtlich gesichert werden. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird im Änderungsgebiet durch die Grundflächenzahl 
(GRZ), die Geschossflächenzahl (GFZ) und die maximal zulässige Zahl der Vollge-
schosse ausreichend bestimmt. Mit der Anpassung der Grundflächenzahl (GRZ) und da-
rauf aufbauend der Geschossflächenzahl (GFZ) im Vergleich zum rechtsverbindlichen Be-
bauungsplan kann der geplanten Nachverdichtung sowie den Erweiterungsmöglichkeiten 
entsprechend Rechnung getragen werden. Das Maß der baulichen Nutzung bewegt sich 
jedoch immer noch im Rahmen des für Gemeinbedarfsflächen (Schule, Kita, Außenanla-
gen und Sportflächen etc.) üblichen Umfangs. 

Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 51/III werden zudem Regelungen zur Zuläs-
sigkeit von Außen- und Nebenanlagen ergänzt, die im funktionalen Zusammenhang mit den 
innerhalb des Änderungsgebietes zulässigen Hauptnutzungen (Schule, Kita) stehen. 

Mit der gewählten abweichenden Bauweise kann eine, für die geplante Nutzung und die 
schulischen Abläufe erforderliche, zusammenhängende, auf einer Ebene durchgehende 
Bebauung mit einer Länge von mehr als 50 m sichergestellt werden. 
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Die Geltung der Abstandsflächen des Art. 6 BayBO im Änderungsgebiet ist textlich fest-
gesetzt. Somit kann in Verbindung mit der „Satzung über abweichende Maße der Ab-
standsflächentiefe“ der Stadt Friedberg den gesetzlichen Vorgaben nach einer ausrei-
chenden Belichtung und Besonnung der geplanten bzw. benachbarten Nutzungen sicher-
gestellt werden. Der Bezug auf Art. 6 BayBO ist erforderlich, da die kommunale Satzung 
keine besonderen Regelungsinhalte für Gemeinbedarfsflächen enthält.  

D) Garagen, Stellplätze und sonstige Nebenanlagen 

Mit der vorliegenden Änderungsplanung geht in Anlehnung an die Objekt- bzw. Freiflä-
chengestaltungsplanung auch eine Neuordnung der Stellplatzflächen innerhalb des über-
planten Areals einher. Der im rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 51/III dargestellte 
Stellplatzbereich an der nordöstlichen Grenze des Änderungsgebietes wird Zuge der Än-
derungsplanung zum Großteil der bestehenden öffentlichen Straßenverkehrsfläche (Wen-
deanlage) zugeschlagen. Zum Teil sollen die gemäß Stellplatz- und Garagensatzung der 
Stadt Friedberg erforderlichen, nicht überdachten Stellplätze im Norden des bestehenden 
Schulgebäudes innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen angeordnet werden 
(mögliche Aufteilung s. Planzeichnung). Weitere Stellplätze sind bereits im äußersten Nor-
den des Änderungsgebietes vorhanden (Fläche für Stellplätze „St“). Diese werden mit der 
vorliegenden Planung entsprechend planungsrechtlich gesichert bzw. ergänzt. 

Aus ortsgestalterischen Gründen wird die energie-, fernmelde- sowie auch die ver- und 
entsorgungstechnische Erschließung des Änderungsgebietes ausschließlich über Erdka-
bel und unterirdische Kanäle vorgenommen. Zudem handelt es hierbei auch um den heu-
tigen Stand der Technik. 

E) Bauliche Gestaltung 

Die Festsetzungen zur baulichen Gestaltung innerhalb des Änderungsgebietes orientie-
ren sich vorwiegend am baulichen Bestand und somit an den Vorgaben des rechtsver-
bindlichen Bebauungsplanes Nr. 51/III. Mit der vorliegenden Änderungsplanung soll für 
die baulichen Erweiterungen auch die Errichtung von Flachdächern ermöglicht werden. 
Zudem können die Dachflächen auch als extensive Gründächer gestaltet bzw. mit Anla-
gen zur Nutzung der Solarenergie belegt werden. Die Festsetzungen zur Gestaltung von 
Abfall- und Wertstoffbehältern sind erforderlich, um Verunstaltungen des Straßen- und 
Ortsbildes sowie nachteilige Auswirkungen auf umliegende Verkehrswege vermeiden zu 
können. Dies wird durch das Erfordernis der Vorlage eines Freiflächengestaltungsplanes 
im Rahmen des Bauantrages bekräftigt. 

F) Grünordnung 

Mit den zu erhaltenden Gehölzstrukturen werden die im Änderungsgebiet bereits beste-
henden Bäume und Sträucher wirksam geschützt und durch die planungsrechtliche Si-
cherung auch langfristig erhalten. 

Als Ersatz für die im Zuge der geplanten baulichen Erweiterung des Schulkomplexes ent-
fallenden Bestandsbäume werden innerhalb des Änderungsgebietes konkrete Pflanzge-
bote zur Neupflanzung von Bäumen festgelegt. Ziel hierbei ist, dass das Gelände durch 
die Ersatzpflanzungen in seiner Gesamtheit betrachtet naturschutzfachlich aufgewertet 
werden kann. So sollen die durch die baulichen Maßnahmen entfallenden 13 Bäume 
durch mindestens 17 Neupflanzungen art- und qualitätsgleich ersetzt werden. Die Anzahl 
der innerhalb des Änderungsgebietes befindlichen Bäume kann mit Umsetzung der vor-
liegenden Änderungsplanung somit um mindestens 4 erhöht werden. Die über die in der 
Planzeichnung (Teil A) dargestellten zu pflanzenden Bäumen hinaus erforderlichen 
Neupflanzungen sind an anderer Stelle innerhalb des Plangebietes umzusetzen. Fol-
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gende Ersatzpflanzungen, die im Rahmen des nachfolgenden Baugenehmigungs-/Ge-
nehmigungsfreistellungsverfahrens noch zu konkretisieren sind (Vorlage Freiflächenge-
staltungsplan), sind nach derzeitigem Kenntnisstand vorgesehen: 

Baumaßnahme Außengeräteraum 
Baum zu entfernen: (2x) 
1x Feldahorn 8 m 
1x Feldahorn 7 m 
Geplante Pflanzungen: (2x) 
2x Feldahorn  
 
Baumaßnahme Container 
Baum zu entfernen: (3x) 
1x Tulpenbaum 11 m (Container West) 
2x gemeine Esche 5 m + 6 m 
Geplante Pflanzungen: (3x) 
1x Tulpenbaum (an ursprünglichem Standort nach Rückbau der Container) 
2x gemeine Esche (an ursprünglichem Standort nach Rückbau der Container) 
 
Baumaßnahme Erweiterung Schule im Nordosten 
Baum zu entfernen: (8x) 
4x Linde 7 m, 8 m, 10 m und 8 m (südlich am bestehenden Parkplatz) 
1x Weißbuche / Hainbuche 6 m (am östlichen Giebel der Schule) 
3x Vogelkirsche 7 m und zweimal 6 m (nördlich am bestehenden Parkplatz) 
Gepl. Pflanzungen: (12x) 
3x Platane (an der Mensa im Pausenhof) 
3x Amberbaum (in der Grünfläche an der Bushaltestelle) 
3x Hainbuche (im Bereich des neuen Parkplatzes nördlich der Schule) 
1x gemeine Esche (am Zugang zur Sporthalle, siehe Container Nord) 
2x Säulenhainbuche im Bereich Pausenhofausgang West (siehe Container West)  

Das Grundgerüst der Durchgrünung setzt sich vorwiegend aus heimischen, landschafts-
typischen Gehölzen zusammen. 

G) Beschleunigtes Verfahren nach § 13 a BauGB 

Das Verfahren für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 51/III wird nach § 13 a 
BauGB im beschleunigten Verfahren durchgeführt. 

Aus folgenden Gründen sind die Voraussetzungen für die Anwendung des beschleunigten 
Verfahrens im vorliegenden Fall gegeben: 

- Infolge der Nutzbarmachung bzw. Nachverdichtung einer bislang bereits baulich ge-
nutzten Fläche im Geltungsbereich eines rechtsverbindlichen Bebauungsplanes han-
delt es sich bei der Änderung um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung. 

- Die im gesamten Änderungsgebiet zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 
BauNVO liegt mit den getroffenen Festsetzungen zur überbaubaren Grundstücksflä-
che unter 20.000 m². 

- Es liegen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 
genannten Schutzgüter vor, zumal es sich um einen Bereich handelt, wo eine bauliche 
Nutzung auf Grundlage der Vorgaben des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 
51/III auch bislang schon möglich war.  

- Es liegen auch keine Anhaltspunkte dafür vor, dass bei der Planung Pflichten zur Ver-
meidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 
1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 
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Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach 
§ 13 Abs. 2 und 3 entsprechend, so dass von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörte-
rung nach § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB, von der Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB, vom Umweltbericht nach § 2 a BauGB, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 
Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von 
der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 a Abs. 1 BauGB abgesehen wird. Auch die 
Vorschriften über die Überwachung (gemäß § 4 c BauGB, „Monitoring“) sind im vorliegen-
den Fall nicht anzuwenden.  

H) Angaben zum Änderungsgebiet 

 
Luftbild mit Lage Änderungsbereich, © Bayerische Vermessungsverwaltung 2021 

Der ca. 1,43 ha große Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 51/III 
zur Errichtung einer Grundschule in Friedberg - Süd umfasst den gesamten Geltungsbe-
reich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 51/III „zur Errichtung einer Grund-
schule in Friedberg - Süd“. 

Die angrenzende Nachbarschaft ist geprägt durch folgende Strukturen und Nutzungen: 

- Im Osten durch die Straße „Am Bierweg“ und darüber hinaus durch ein- und zweige-
schossige Wohngebäude. 

- Im Süden, Norden und Westen durch intensiv landwirtschaftlich genutzte Flächen.  

Die verkehrliche Erschließung des Änderungsgebietes ist über die Straße „Am Bierweg“ 
gewährleistet. 

N 



7 
STADT FRIEDBERG 
1. Änderung Bebauungsplan Nr. 51/III 

zur Errichtung einer Grundschule in Friedberg - Süd 

Begründung i.d.F. des Satzungsbeschlusses v. …………. Stand: 28.10.2021 (Entwurf) 

 

I) Ver- und Entsorgung 

Die Versorgung mit Strom, Telekommunikation, etc. sowie die Abwasserentsorgung sind 
für das Änderungsgebiet über die in der Straße „Am Bierweg“ bereits anliegenden Leitun-
gen und Kanäle gewährleistet. Über diese Straße ist auch eine ordnungsgemäße Müllent-
sorgung des Änderungsgebietes sichergestellt. 

J) Umweltbelange 

Allgemein 

Das gesamte Änderungsgebiet ist hinsichtlich der bereits jetzt zulässigen Überbaubarkeit 
auf Grundlage der Vorgaben des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 51/III „zur Er-
richtung einer Grundschule in Friedberg - Süd“ zu beurteilen. Auf dieser Grundlage wur-
den auf dem Großteil der überplanten Fläche bereits entsprechende Vorhaben umgesetzt 
(Grundschule, Kindertagesstätte, Sport- und Außenanlagen, etc.). Mit der aktuellen Än-
derung werden nun die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Erweiterung und 
Neustrukturierung des Gebäudekomplexes mit einer angemessenen baulichen Nachver-
dichtung geschaffen. Nachdem auf Grundlage der Vorgaben des rechtsverbindlichen Be-
bauungsplanes Nr. 51/III bereits in der Vergangenheit ein großer Teil der überplanten 
Grundstücksflächen einer Bebauung zugeführt werden konnte, ist mit der aktuellen Ände-
rung und baulichen Ordnung des Bereiches der Grundschule bzw. Kindertagesstätte nur 
eine geringfügige Veränderung im Hinblick auf die Intensität der Bebauung und Flächen-
versiegelung in diesem Bereich der Ortslage Friedberg zu erwarten. 

Nachdem die Voraussetzungen hierfür gegeben sind (siehe Ziffer G)) wird das Bebau-
ungsplanänderungsverfahren entsprechend § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren 
durchgeführt. 

Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Nach § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten in den Fällen des § 13a Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 
BauGB („Größe der zulässigen Grundfläche weniger als 20.000 m²“) Eingriffe, die auf 
Grund der Aufstellung eines Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a 
Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Demzu-
folge ist für die plangegenständliche Bebauungsplanänderung kein naturschutzrechtlicher 
Ausgleich mit einer vorherigen Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung im Sinne von § 1a 
Abs. 3 Satz 1 BauGB erforderlich. 

Unabhängig davon sind auch im Verfahren nach § 13a BauGB die Vermeidung und der 
Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie 
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 
Buchstabe a BauGB bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesna-
turschutzgesetz) in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen.   

Die geplante bauliche Erweiterung und Neustrukturierung des bereits in der Vergangen-
heit auf Grundlage der Vorgaben des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 51/III 
größtenteils bereits baulich genutzten Innerortsareals trägt grundsätzlich in besonderer 
Weise den Zielen des Bodenschutzes („Innenentwicklung vor Außenentwicklung“) und 
damit auch dem Leitbild einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung Rechnung. 

Die durch die geplanten baulichen Maßnahmen entfallenden 13 Bestandsbäume inner-
halb des Änderungsgebietes werden durch mindestens 17 Neupflanzungen art- und qua-
litätsgleich ersetzt. Die Anzahl der innerhalb des Änderungsgebietes befindlichen Bäume 
kann mit Umsetzung der vorliegenden Änderungsplanung somit erhöht werden. Die über 
die in der Planzeichnung (Teil A) dargestellten zu pflanzenden Bäumen hinaus erforderli-
chen Neupflanzungen sind an anderer Stelle innerhalb des Plangebietes umzusetzen.  
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Artenschutz 

Im Rahmen des Bebauungsplanänderungsverfahrens ist eine Prüfung artenschutzrechtli-
cher Belange insoweit erforderlich, ob ggf. artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ge-
mäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz der Realisierung des Vorhabens entgegenstehen. 
Beurteilungsgegenstand sind hierbei die europarechtlich geschützten Arten, sowie Arten 
mit strengem Schutz ausschließlich nach nationalem Recht. 

Ausgehend von den vorhandenen Lebensraumpotentialen und den im Umfeld des Ände-
rungsgebietes bereits bestehenden baulichen Nutzungen liegen für das Änderungsgebiet 
keine Hinweise und Erkenntnisse auf beurteilungsrelevante Artvorkommen vor. Ein Aus-
nahmeerfordernis gemäß § 45 Bundesnaturschutzgesetz ist für das Änderungsgebiet un-
ter den genannten Voraussetzungen demzufolge nicht zu erwarten. 

Im Änderungsgebiet sind auch keine Tier- und Pflanzenarten bekannt, die zwar nach Bun-
desartenschutzverordnung streng geschützt, jedoch nicht in Anhang IV der FFH-Richtlinie 
aufgelistet sind. Die Möglichkeit des Vorkommens derartiger Arten im Änderungsgebiet ist 
nach derzeitigem Kenntnisstand auszuschließen. Artenschutzrechtliche Belange stehen 
der Umsetzung der Änderungsplanung nach derzeitigem Kenntnisstand somit nicht ent-
gegen. 

Immissionsschutz 

Die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der umliegenden landwirtschaftlichen Nutzflä-
chen entstehenden Immissionen (Lärm-, Geruchs- und Staubeinwirkungen) sind entschä-
digungslos hinzunehmen. In diesem Zusammenhang wird insbesondere darauf hingewie-
sen, dass mit zeitweiser Lärmbelästigung (Verkehrslärm aus landwirtschaftlichem Fahr-
verkehr), bedingt durch das tägliche Futter holen, zu rechnen ist. Zudem sind sonstige 
Lärmbeeinträchtigungen jeglicher Art, z.B. während der Erntezeit (Mais-, Silage-, Ge-
treide- und evtl. Zuckerrübenernte), zu dulden. 

Die im Rahmen der Aufstellung des seit 27.05.1995 rechtsverbindlichen Bebauungspla-
nes Nr. 51/III durchgeführte schalltechnische Untersuchung hat gezeigt, dass die ein-
schlägigen Orientierungswerte durch die Schulsportanlage an den bestehenden Wohn-
nutzungen östlich der Straße „Am Bierweg“ eingehalten werden können.  

Altlasten, Abfall 

Altablagerungen, Altstandorte und Altlastenbereiche sind im Änderungsgebiet nicht bekannt. 
Bei Erdarbeiten ist generell darauf zu achten, ob evtl. künstliche Auffüllungen, Altablagerun-
gen o. Ä. angetroffen werden. In diesem Fall ist umgehend das Landratsamt Aichach-Fried-
berg einzuschalten, das alle weiteren erforderlichen Schritte in die Wege leitet. 

Sollten bei den Aushubarbeiten optische oder organoleptische Auffälligkeiten des Bodens 
festgestellt werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist 
unverzüglich das Landratsamt zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art. 1 Bay-
BodSchG). Der Aushub ist z.B. in dichten Containern mit Abdeckung zwischenzulagern 
bzw. die Aushubmaßnahme ist zu unterbrechen bis der Entsorgungsweg des Materials 
geklärt ist. 

Denkmalschutz 

Innerhalb des Änderungsgebietes befindet sich nach den Online-Angaben des Bayeri-
schen Landesamtes für Denkmalpflege kein bekanntes Bodendenkmal. Das überplante 
Gebiet liegt jedoch grundsätzlich in einem Gebiet mit archäologischer Relevanz. Demzu-
folge können weitere Fundstellen innerhalb des überplanten Areals nicht vollständig aus-
geschlossen werden. 
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zur Errichtung einer Grundschule in Friedberg - Süd 

Begründung i.d.F. des Satzungsbeschlusses v. …………. Stand: 28.10.2021 (Entwurf) 

 

Im Rahmen der Aufstellung des seit 27.05.1995 rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 
Nr. 51/III wurden unter Leitung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege archä-
ologische Untersuchungen durchgeführt. Nach Abschluss der Arbeiten wurde das Grund-
stück für eine Bebauung freigegeben.  

Bodendenkmäler, die bei der Verwirklichung des Vorhabens zu Tage kommen, unterlie-
gen der Meldepflicht nach Art. 8 Denkmalschutzgesetz (DSchG). Alle Beobachtungen und 
Funde (auffällige Bodenverfärbungen, Holzreste, Mauern, Metallgegenstände, Steinge-
räte, Scherben aus Keramik oder Glas und Knochen) müssen unverzüglich, d. h. ohne 
schuldhaftes Zögern, der Unteren Denkmalschutzbehörde oder dem Bayerischen Lan-
desamt für Denkmalpflege mitgeteilt werden. 

K) Städtebauliche Statistik 

Fläche Gesamter Geltungsbereich

 in ha in % 

Bauflächen     1,35 94,4 

 Fläche für Gemeinbedarf 1,35 94,4 

 (davon Flächen mit Bindungen für Bepflanzun-

gen und die Erhaltung von Bäumen, Sträu-

chern und sonstigen Bepflanzungen) 

(0,10) (7,0) 

Öffentliche Verkehrsflächen     0,06 4,2 

 Straßenverkehrsflächen, öffentlich     0,06 4,2 

Grün-, Frei- und Wasserflächen      0,02 1,4 

 Öffentliche Grünfläche        0,02 1,4 

Gesamtfläche     1,43 100,0 

L) Inkrafttreten 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 51/III zur Errichtung einer Grundschule in 
Friedberg - Süd tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in 
Kraft. 

 

__________________________________________________________________________ 

Stadt Friedberg 

Friedberg, ____________ 

 

_____________________ 

Roland Eichmann 

Erster Bürgermeister        Siegel 

__________________________________________________________________________ 

 

 


